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Gesetz
zur Änderung des Gesetzes
zur Regelung von Ingenieur- und Architektenleistungen
Vom 12. November 1984
Der Bundestag hat das folgende Gesetz beschlossen:                                             Artikel 2
Artikel 1                                                                                Berlin-Klausel
Änderung des Gesetzes zur Regelung von                    Dieses Gesetz gilt nach Maßgabe des § 13 Abs. 1 des
Ingenieur- und Architektenleistungen                     Dritten Überleitungsgesetzes auch  im Land Berlin.
Rechtsverordnungen, die auf Grund dieses Gesetzes Das Gesetz zur Regelung von-Ingenieur- und Archi-     erlassen werden, gelten im Land Berlin nach § 14 des tektenleistungen  vom  4.  November  1971   (BGBl.  I      Dritten Überleitungsgesetzes. S. 1745, 1749) wird wie folgt geändert:
§ 1 Abs. 3 Nr. 1 sowie § 2 Abs. 3 Nr. 1 erhalten fol-                                             Artlkel 3
gende Fassung:                                                                                                           Inkrafttreten
"1. die Mindestsätze durch schriftliche Vereinbarung in           Dieses Gesetz tritt am Tage nach der Verkündung in
Ausnahmefällen unterschritten werden können;".        Kraft.
Die verfassungsmäßigen Rechte des Bundesrates sind gewahrt.
Das vorstehende Gesetz wird hiermit ausgefertigt und wird im Bundesgesetzblatt verkündet.
Bonn, den 12. November 1984
Der Bundespräsident Weizsäcker
Der Bundeskanzler Dr. Helmut Kohl
Der Bundesminister für Wirtschaft Martin Bangemann


